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1. Rechtliche Grundlagen

Die gesetzliche Grundlage für die den Gemeinden übertragene Bauleitplanung ist das Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348). 
 

Weitere Rechtsgrundlagen: 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl.

I S. 3786), zul. geänd. durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert

durch Art. 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189),
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  in  der  Fassung  vom  29.07.2009  (BGBl.  I  S.

2542), zul. geänd. durch Art. 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323),
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46), zul. ge-

änd. durch Art. 1 des Gesetzes vom 25.06.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 52),
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  i. d. F. vom 17.12.2010

(Nds. GVBI. S. 576), zul. geänd.durch Art. 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl.
2025 Nr. 3),

- Niedersächsisches  Denkmalschutzgesetz  (NDSchG) vom  30.05.1978,  zul.  geänd.
durch Art. 3 des Gesetzes vom 12.12.2023 (Nds. GVBl. S. 289).

2. Planungsanlass, Ziel und Grundlage

2.1. Anlass der Planung

Anlass der Aufstellung der 3. beschleunigten Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“
des Bebauungsplanes (BPlan) Nr. 108G ist die Absicht der Sparkasse Hannover, die Immo-
bilie an der Marktstraße 34 abzubrechen und einen Grundstückteil an einen lokalen Investor
zu verkaufen.  Sie möchte perspektivisch nur noch einen wesentlich kleineren Bereich des
Grundstücks an der Marktstraße mit Kundenbereich und Büronutzung in einem Neubau wei-
ternutzen. Das Grundstück soll aufgeteilt und die rückwärtigen Bereiche vom erwähnten lo-
kalen Investor einer neuen Nutzung zugeführt werden. 
Auch die Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke Marktstraße 30 bis 32 planen
Veränderungen auf ihren Grundstücken, wobei auf dem Grundstück Marktstraße 32 ein Neu-
bau angedacht ist. Aufgrund dieser anstehenden Veränderungen wurde eine ganzheitliche
Planung des Areals als sinnvoll erachtet.
Planung  und  Umsetzung  sollen  in  2  Bauabschnitten  erfolgen.  Die  vorliegende  Planung
schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Entwicklung im 1. Bauab-
schnitt (1. BA). Das Plangebiet (1. BA) befindet sich zentral im Stadtkern und umfasst eine
Gesamtfläche von rd. 3.229 m² (0,32 ha). 

2.2. Ziele und Grundzüge der Planung

2.2.1. Städtebauliche Ziele

Beide Bauabschnitte liegen im Bereich des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Innen-
stadt“. Ein wichtiges Ziel der Innenstadtentwicklung ist es, den neu zu entwickelnden Stadt-
baustein „Marktstraße-Süd“ mit dem Rathaus und neuen Einzelhandelsflächen städtebaulich
so einzubinden, dass Synergien zwischen der heutigen Fußgängerzone in der Marktstraße
und dem neuen Einkaufsbereich entstehen und die Innenstadt als Ganzes von der Neuent-
wicklung profitieren kann. 
Die perspektivische städtebauliche Weiterentwicklung des Blocks zwischen Marktstraße, Am
kleinen Walle und Entenfang kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem Wegeverbin-
dungen verbessert und attraktiviert werden, die rückwärtigen Bereiche südlich der geschlos-
senen Bebauung an der Marktstraße einer attraktiven Nutzung zugeführt werden und der
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heutige „Hinterhofcharakter“ gegenüber dem neuen Rathaus mittelfristig aufgelöst wird. 
Das Grundstück Marktstraße 34 hat hier eine Schlüsselfunktion, da es die platzartige Aufwei-
tung der Marktstraße an dieser Stelle ermöglicht und die Wegeverbindung vom neuen Rat-
haus über den Entenfang zur Marktstraße städtebaulich prägt. 
Daher hat die Stadt Neustadt a. Rbge. durch das Büro plan zwei (Hannover) ein gemeinsa-
mes Konzept für den Block Marktstraße/ Am kleinen Walle/ Entenfang in enger Zusammen-
arbeit mit der Sparkasse, dem Investor sowie den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentü-
mern erstellen lassen (2023/24). 
Im Konzept wurden die städtebaulichen Entwicklungsziele für das Gelände konkretisiert: 

- Der öffentliche Platz an der Marktstraße vor dem Gebäude (sog. Sparkassenplatz) soll er-
halten werden, um die  in der Marktstraße bestehende Platzabfolge Heini-Nülle-Platz –
„Sparkassenplatz“ – Marktplatz an der Liebfrauenkirche zu sichern.

- Im Integrierten Innenstadtentwicklungskonzept (InSEK 2030) wurde die Attraktivierung der
Wegeverbindungen zwischen Marktstraße und neuem Rathaus als wichtiges Ziel festge-
halten.  Insbesondere  die  Wegeverbindung  am  südlichen  Rand  des  Sparkassengrund-
stücks über den Entenfang zur Marktstraße soll attraktiver gestaltet werden. Hieraus erge-
ben sich Anforderungen an die Nutzung und die (möglichst publikumszugewandte) Ausge-
staltung der Erdgeschosszone in diesem Bereich. Eine der Innenstadt zuträgliche Nutzung
entlang dieser Verbindung ist  wünschenswert.  Auch eine öffentliche Durchwegung über
das Grundstück, die den Eingangsbereich des Rathauses und die Marktstraße direkt ver-
bindet, ist anzustreben.

- Im Rahmen der Umgestaltung soll die Möglichkeit genutzt werden, das Stadtgrün auszu-
bauen und die hier entstehenden Freiräume klimaangepasst zu gestalten. Den Klimafol-
gen kann durch Verschattung sowie den Ausbau des Grünvolumens begegnet werden.

- Außerdem soll die Versiegelung in diesem Bereich reduziert und der Stadtraum wasser-
sensibel gestaltet werden, um zur Abpufferung von Starkregenereignissen beizutragen.

- Eine durchdachte Erschließung muss erfolgen, da das rückwärtige Grundstück Marktstra-
ße 34 nur über die Pfarrgasse/ Entenfang erreicht werden kann.

- Die Vorgaben des Gestaltungshandbuches sind umzusetzen.

- In der Geschossigkeit soll sich die künftige Neubebauung ins Bild der Innenstadt einfügen.
ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten.

Im Ergebnis soll auf Basis der Variante „Verbindender Solitär“ des Blockkonzepts Markt-
straße/ Am kleinen Walle/ Entenfang das Plangebiet städtebaulich neu geordnet werden. Die
wesentlichen Merkmale der favorisierten Variante „Verbindender Solitär“ sind: 

- ein prägendes Solitärgebäude der Sparkasse an der Marktstraße,

- Erhalt und Erweiterung des Stadtplatzes an der Marktstraße innerhalb der Platzabfolge,
Öffnung des Übergangs zur Marktstraße-Sud,

- überwiegender Abriss der Nebengebäude Marktstraße 30 bis 33,

- Verbesserung und Erweiterung der fußläufigen Verbindung zwischen Marktstraße-Sud und
Marktstraße, 

- Neubau des Gebäudes Marktstraße 32, geschlossene Gebäudefront an der Marktstraße
bis zur Platzaufweitung,

- kompakte Bebauung im rückwärtigen Bereich der Sparkasse,  Ausbildung eines öffentli-
chen Freiraums zwischen Bestand (Rückseite Marktstraße) und den neuen Baukörpern,

- Schaffung eines öffentlichen Grunraums mit Aufenthaltsnutzung in der Innenstadt, wege-
begleitende Grünflächen sowie Ergänzung von Bäumen und Gehölzen,

- Anlieferung der Grundstücke südlich, Durchfahrt zwischen den Baukörpern,

- Nutzung der Dachflächen für Begrünung und PV-Anlagen.1

1 Städtebauliche Studie „Blockkonzept – Marktstraße/ Am kleinen Walle/ Entenfang", Stadtentwicklungsbüro plan zwei, Hanno-
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ver, Inh. Architektin Kirsten Klehn; 2023/24 im Auftrag der Stadt Neustadt a. Rbge.

Seite 7 von 37

Abb. 1: Auszug Blockkonzept

Abb. 2: Auszug Blockkonzept
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Der Erhalt sowie die Aufwertung der bestehenden Platzfläche vor der Sparkasse innerhalb
der Platzabfolge in der Innenstadt spielen eine wesentliche Rolle. 
Die neu entstehenden oder aufgewerteten Wegeverbindungen ermöglichen zukünftig eine
bessere  Anbindung des Rathauses an die Marktstraße sowie die Ergänzung kleinteiliger
Nahversorgungs- und Dienstleistungsangebote. Das Konzept sieht eine optionale Wegever-
bindung in Nord/Süd-Achse, in Abhängigkeit  von der zukünftigen Nutzung und Bebauung
durch den Investor, vor. Auch innenstadtnahe Wohnangebote für alle Altersgruppen, insbe-
sondere aber für Seniorinnen und Senioren, könnten hier zukünftig verortet werden. Durch
die rückwärtige Bebauung soll der Rathausneubau ein angemessenes Gegenüber erhalten.  
Die heutige „Hinterhofsituation“ in diesem Bereich wird aufgelöst. Die entstehende Grünflä-
che leistet einen großen Beitrag zum Ausbau des innerstädtischen Grüns und zur Klimaan-
passung.  Außerdem werden  auch  hier  neue  Aufenthaltsmöglichkeiten  sowie  Flächen  für
Spiel und Bewegung geschaffen, die in der Innenstadt derzeit weitestgehend fehlen. 
Die Variante „Verbindender Solitär“ wurde am 13.05.2024 vom Rat der Stadt Neustadt a.
Rbge. als städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen
und bildet damit den städtebaulichen Rahmen für die vorliegende Planung.

2.2.2. Planungsrechtliche Ziele und Grundzüge der Planung

Die vorliegende Planung belegt den 1. BA zur Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts und ist daher städtebaulich im Zusammenhang mit dem 2. BA zu sehen. 
Die Abgrenzung der beiden BA zusammen entspricht weitestgehend dem Gebiet der Varian-
te „Verbindender Solitär“  des Blockkonzepts Marktstraße/ Am kleinen Walle/ Entenfang. In
Abstimmung mit den Eigentümern der Grundstücke Marktstraße 30 – 33, die ebenfalls bauli-
che Veränderungen planen, wurde die Grenze des 2. BA etwas weiter nach Süden verscho-
ben als im Blockkonzept angedacht. Dies ist notwendig, um genügend Fläche zur Umset-
zung von deren Planungszielen zur Verfügung zu haben. Planungsrechtlich gelten für diese
Grundstücke die Festsetzungen des Ursprungs-BPlans 108G, welche die angestrebten bau-
lichen  Veränderungen für die Grundstücke Marktstraße 30 – 33 zulassen.

Im Sinne der städtebaulichen Ziele wird der östliche Teil des Plangebiets mittels einer öffent-
lichen Verkehrsfläche in 2 Bauflächen gegliedert. Im Westen wird eine öffentliche Grünfläche
für einen Park festgesetzt.
Auf der nördlichen Baufläche soll der Sparkassen-Solitär entstehen, auf der südlichen Wohn-
und Geschäftsbebauung. Der rechtskräftige Ursprungs-BPlan setzt an dieser Stelle ein Kern-
gebiet (MK) gem. § 7 BauNVO fest. Diese Festsetzung entspricht ebenso den Planungszie-
len, wie der umgebenden innerstädtischen Nutzungsmischung und stellt deshalb auch für die
vorliegende 3.  beschleunigte  Änderung „Sparkassenquartier  1.  Bauabschnitt“  des  BPlans
108G die angestrebte Art der baulichen Nutzung dar. Die Bauflächen werden durch eine öf-
fentliche Verkehrsfläche getrennt. Stadträumlich schafft die Verkehrsfläche die Abstände, die
ein Solitär benötigt. So werden zudem Sicht- und Wegebeziehungen zum künftigen grünen
Blockinneren und zum Rathausneubau Am Kleinen Walle ermöglicht.

Im Norden an der Marktstraße wird innerhalb der dortigen Baufläche die stadträumlich wichti-
ge Platzaufweitung umgesetzt – der sogenannte Sparkassenplatz. Dieser ist Teil der stadt-
räumlich bedeutenden Platzfolge Heini-Nülle-Platz – Sparkassenplatz – Marktplatz, die i.S.d.
städtebaulichen Ziele erhalten und aufgewertet werden soll. Die Fläche bleibt im Eigentum
der Sparkasse, durch Festsetzung einer Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zuguns-
ten der Allgemeinheit wird ihre öffentliche Funktion planungsrechtlich gesichert.

Die Verbindung von Rathaus und Platz an der Marktstraße soll durch eine öffentliche Grün-
fläche der Zweckbestimmung „Parkanlage“ planungsrechtlich vorbereitet werden. Über Wege
durch den Park wird die Verbindung für den Fuß- und Radverkehr geschaffen. Der künftige
Park dient auch der innerstädtischen Durchgrünung und Entsiegelung i.S. städtebaulicher
Anpassungen an den Klimawandel. 
Der südliche Teil der Parkanlage liegt innerhalb des Plangebietes der vorliegenden Planung
(1. BA), der nördliche Teil der Parkanlage stellt den 2. BA dar.
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Abb. 3: Auszug Blockkonzept überlagert mit dem Plangebiet (1. BA) und der Abgrenzung des 2. BA

Abb. 4: Auszug Blockkonzept überlagert mit dem Plangebiet (1. BA) und der Abgrenzung des 2. BA

2. BA 1. BA

1. BA2. BA
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2.3. Geltungsbereich und Bestandssituation

Der Geltungsbereich befindet sich im Südwesten des Stadtkerns von Neustadt a. Rbge. in
der Gemarkung Neustadt, Flur 8 und belegt den überwiegenden Teil des Flurstücks 31/12.
Das Plangebiet hat eine Größe von rd. 3.229 m² (0,32 ha).
Die Planung folgt gem. § 1 Abs. 5 BauGB dem Gebot zur städtebaulichen Entwicklung vor-
rangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung.

Das Areal ist derzeit bebaut mit dem in die Jahre gekommenen Sparkassengebäude. Das
alte Sparkassengebäude überschreitet  die durch historische Parzellen vorgegebenen Ge-
bäudegrößen der Umgebung.
Weiterhin sind befestigte Stellplätze und Zufahrten vorhanden. Nennenswerte Grünstruktu-
ren bestehen nicht.

Im nördlichen Bereich vor dem Sparkassengebäude befindet sich die bereits beschriebene
Platzaufweitung – der sogenannte Sparkassenplatz. 
Dieser  ist  Teil  der  städtebaulich  bedeutsamen  Platzfolge  an  der  Marktstraße:  Heini-Nül-
le-Platz – Sparkassenplatz – Marktplatz.

Das Plangebiet ist nahezu vollständig versiegelt.

Im Norden grenzen die als Fußgängerzone genutzte Marktstraße und die rückwärtigen Be-
reiche der Grundstücke Marktstraße 30-33 an. Östlich angrenzend verläuft die Straße Enten-
fang, westlich die Straße Am Kleinen Walle und südlich eine Verbindung der beiden Straßen
sowie Stellplatzflächen.

Die Umgebung ist überwiegend dicht bebaut mit kleinteiligen, stadtkerntypisch gemischt ge-
nutzten Gebäuden. Im Südwesten befindet sich der großmaßstäblichere Rathausneubau. 

Das Plangebiet weist keine nennenswerten Höhenunterschiede auf. Es wird über die angren-
zenden öffentlichen Straßen erschlossen.

2.4. Technische Infrastruktur

Der Geltungsbereich ist voll erschlossen. Die zentralen Ver- und Entsorgungsnetze liegen in
den umgebenden öffentlichen Straßenräumen an.

Es ist damit zu rechnen, dass sich unterirdische Leitungsbestände im Plangebiet befinden.
Hierauf ist während erdeingreifender Arbeiten zu achten. Vor Baubeginn sind Erkundigungen
hierzu bei den zuständigen Leitungsträgern einzuholen.
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Plangebiet im Luftbild

Quelle:  Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (DOP/ALK) © 2022/2025

Abgrenzung Plangebiet im Liegenschaftskataster

Quelle:  Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (DOP/ALK) © 2022/2025
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2.5. Bisherige Rechtslage

2.5.1. Vorgaben der Raumordnung

Auszug RROP 2016 der Region Hannover, Kartenteil

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2016 der Region Hannover, in Kraft getre-
ten am 10.08.2017, wurde die Kernstadt der Stadt Neustadt a. Rbge. als Mittelzentrum fest-
gelegt. Mittelzentren umfassen die Stadtteile, die als „zentrale Siedlungsgebiete“ festgelegt
sind. 
Die Angebote der Daseinsvorsorge sollen vorrangig in den Zentralen Orten (Oberzentrum,
Mittel- und Grundzentren) bedarfsgerecht gesichert und entwickelt werden, um für möglichst
viele Bevölkerungsgruppen ein erreichbares und vielseitiges Angebot zu erhalten.

Die Stadt Neustadt a. Rbge. hat als Mittelzentrum die Aufgabe, zentrale Einrichtungen und
Angebote für den gehobenen Bedarf bereitzustellen. Die Leistungsfähigkeit und Attraktivität
der zentralen Versorgungsstruktur ist u.a. durch den Erhalt bzw. die Schaffung multifunktio-
naler, bedarfsgerechter und attraktiver Zentrumsbereiche zu sichern und zu verbessern.

Weiterhin von Relevanz für die Planungsziele ist, dass dem Mittelzentrum Neustadt a. Rbge.
als zentralem Siedlungsgebiet eine herausgehobene Bedeutung als „Standort Schwerpunkt-
aufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“ und als „Standort Schwerpunktaufga-
be Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten“ zugeordnet wurde.

Diesen Zielen und Grundsätzen der regionalen Raumordnung wird mit der Planung entspro-
chen.
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2.5.2. Vorbereitende Bauleitplanung – Flächennutzungsplan

Auszug aktueller Stand des Flächennutzungsplanes Neustadt a. Rbge.

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet eine gemischte Baufläche (M) dar. Gemäß
§ 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Die Planungsziele bzw. Grundzüge der Planung des vorliegenden Bebauungsplanes:
- planungsrechtliche  Sicherung  der  stadträumlich  bedeutsamen  Platzaufweitung  an  der

Marktstraße („Sparkassenplatz“) als öffentlicher Bereich,
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Sparkassen-

neubaus sowie von Wohn- und Geschäftsbebauung durch Festsetzung von Kerngebieten
(MK) gem. § 7 BauNVO,

- Entwicklung einer Parkanlage durch Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche der Zweck-
bestimmung „Parkanlage“ 

sind mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes vereinbar. 

Damit wird dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB entsprochen.

Weiterhin befindet sich das Plangebiet vollständig innerhalb des Geltungsbereiches des Sa-
nierungsgebietes Innenstadt.

2.5.3. Verbindliche Bauleitplanung

BPlan 108G – Ursprungsplan mit 1. und 2. Änderung
Verbindliche  planungsrechtliche  Grundlage  der  vorliegenden  3.  beschleunigte  Änderung
„Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ des BPlans ist der rechtskräftige BPlan Nr. 108G. 
Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung befindet sich im Nordwesten des Ursprungs-
plans.  Die Geltungsbereiche der rechtskräftigen 1. und 2. Änderung werden von der 3. be-
schleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ nicht berührt.
Bisher setzt der rechtskräftige BPlan 108G für das Plangebiet der vorliegenden 3. beschleu-
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nigte Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ im wesentlichen folgendes fest:

Art der baulichen Nutzung: Kerngebiet (MK) gem. § 7 BauNVO

Geschossflächenzahl:  2,2

max. Anzahl Vollgeschosse: überwiegend II-III, 
Teilfläche Sparkassenturm: VI, 
Teilfläche westlich Baufeld Sparkasse: I,

Bauweise: geschlossene Bauweise

Baugrenzen: definieren  Abgrenzungen  der  Teilbereiche  mit  unterschiedli-
chen maximalen Geschossigkeiten

Flächen mit Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechten:

nördlich: Marktstraße als Platzaufweitung (Sparkassenplatz)
westlich: rückwärtige Zufahrt/Anlieferung Bebauung Marktstr.

BPlan 108G mit Änderungsbereichen und den durch BPlan 108H ersetzten Bereichen

Weiter wurde ein Teilbereich des BPlans 108G überlagert und ersetzt durch den BPlan Nr.
108H sowie dessen 2. Änderung und Erweiterung. 
Dieser Teilbereich grenzt südlich an den Geltungsbereich der vorliegenden 3. beschleunigte
Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ des BPlans Nr. 108G. 
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Angrenzender BPlan 108H, 2. Änderung und Erweiterung

Angrenzend an den Geltungsbereich der vorliegenden Planung befindet sich die rechtskräfti-
ge 2. Änderung und Erweiterung des BPlans 108 H. Sie schafft die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen insbesondere zur Errichtung des neuen Rathauses von Neustadt a. Rbge.
Hier wird im wesentlichen folgendes festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung: Kerngebiete MK1 und MK2 (hier Rathaus) gem. § 7 BauNVO
Ausschluss von Tankstellen
MK1: Wohnen ab 1. OG, MK2: Wohnen ab 3. OG zulässig

Geschossflächenzahl:  3,0 (MK1) und 2,2 (MK2)

max. Anzahl Vollgeschosse: IV

Bauweise: abweichende Bauweise 
MK1 u. MK2: Nichtanwendung Abstandsregeln gem. NBauO
MK 2: zudem Gebäudelängen über 50 m zulässig

Baugrenzen: MK1: entlang der Baugebietsfestsetzung, 
MK2: entlang der Baugebietsfestsetzung bzw. im Westen und
Süden in 4,5 m Abstand dazu

Bauhöhen: MK1: Hmax = 55 m ü. NHN (entspricht max. 15 m Höhe)
MK2: Hmax = 60 m ü. NHN (entspricht max. 20 m Höhe)

öffentliche Verkehrsflächen: Zweckbestimmung: verkehrsberuhigter Bereich

öffentliche Grünflächen: Zweckbestimmung: Parkanlage

Immissionsschutz: Gliederung in Lärmpegelbereiche

örtliche Bauvorschrift: zu Werbeanlagen, Fassaden und Dächern

Nebenanlagen / Stellplätze: Abgrenzung Tiefgarage inkl. Zufahrt und Technikräume
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Weiterhin wurden ein archäologisches Bodendenkmal, der Umgebungsschutz benachbarter
Baudenkmale und militärische Belange nachrichtlich übernommen (Lage innerhalb Zustän-
digkeitsbereich für militärische Flugplätze, Interessengebiet militärischer Funk).

Die unmittelbar angrenzend an das Plangebiet der vorliegenden 3. beschleunigte Änderung
„Sparkassenquartier  1.  Bauabschnitt“  BPlan  108G festgesetzten  öffentlichen  Verkehrsflä-
chen der Zweckbestimmung verkehrsberuhigter Bereich sind mit den Planungszielen sehr
gut vereinbar.

BPlan Nr. 167 – Vergnügungsstätten
Der Ursprungsplan Nr. 108G und seine vorliegende 3. beschleunigte Änderung „Sparkassen-
quartier 1. Bauabschnitt“ sind Teil des rechtskräftigen BPlans Nr. 167 „Vergnügungsstätten“.
Auf  Grundlage des Vergnügungsstättenkonzeptes (Gesellschaft  für  Markt-  und Absatzfor-
schung mbH, Köln 2014) wurde die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten mittels textlicher
Festsetzungen (TF) eingeschränkt:

TF 1 Unzulässig sind in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen nach § 34 BauGB: 

- Vergnügungsstätten im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
(kerngebietstypische Vergnügungsstätten),

- sexorientierte Vergnügungsstätten einschließlich Sexkinos,
- Vergnügungsstätten im Sinne des §4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 

(nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten),
- Multiplex-Kinos.

Dies gilt nicht für:
- Varietés und Kabaretts.
- Billard-Cafés,
- Dart-Center,
- Lichtspieltheater - außer Multiplex-Kinos -,
- Wettannahmestellen.

TF 2 legt die durch BPlan 167 geänderten rechtskräftigen Bebauungspläne fest,
hierzu zählt insbesondere auch der BPlan Nr. 108G (Gegenstand der vorliegenden
Änderung)

Der  Bebauungsplan Nr. 167 wird durch die vorliegende 3. beschleunigte Änderung „Spar-
kassenquartier 1. Bauabschnitt“ des BPlans Nr. 108 G nicht aufgehoben. Seine Festsetzun-
gen gelten auch hier fort.

2.5.4. Gestaltungssatzung Innenstadt

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der rechtskräftigen "Örtlichen Bauvorschrift über An-
forderungen an bauliche Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung des Stadt- und Straßenbildes
der Kernstadt Neustadt am Rubenberge“ vom 30.05.2006, Stand 1. Änderung, rechtskräftig
seit 14.12.2006 (ÖBV Kernstadt Innenstadt).
In der ÖBV Kernstadt Innenstadt werden im wesentlichen folgende Regelungen zur Gestal-
tung von Gebäuden und Gebäudeteilen getroffen:

Werbeanlagen nur an Stätte der Leistung zulässig,
Regelungen zu Anbringungshöhen, Größe Ansichtsflächen, selbstleuchten-
de Werbeanlagen, Bekleben von Fenstern / Türen, Einschränkung Zulässig-
keit an besonders gestalteten Gebäudeteilen, Ausnahmen

Fassaden und
ihre Elemente

Gliederung breiter Straßenfronten (>15 m) in einzelhausähnliche Abschnitte,
einheitliches Material der Außenwände,

Seite 16 von 37



Neustadt am Rübenberge

3. beschleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ 
des BPlan Nr. 108G „Innenstadt“, Kernstadt Stand: Februar 2026

zulässige Farbtöne: rot bis rotbraun,
zulässige Materialien: Vormauerziegel oder glatter, unstrukturierter Außen-
putz,
Gebäudegliederung durch Wandöffnungen, Pfeiler o.ä., 
Schaufensterausführung,
Fensteröffnungen > 0,5 m² als stehendes Format,
Vorgaben für Sonnendächer und Vordächer

Dächer Gebäude als Giebelhäuser mit Satteldach, Dachneigung 35 bis 50°, Giebel-
seite zur öffentlichen Verkehrsfläche, rote bis rotbraune Dachpfannen

Sonstige 
Regelungen

max. 1 Antennenanlage pro Baugrundstück, Mindestabstand zur Straßen-
front 6 m,
Gestaltungsvorgaben überbauten und nicht überbaute Grundstücksflächen

Insbesondere die Festlegungen der ÖBV Kernstadt Innenstadt zur ausschließlichen Zuläs-
sigkeit von Giebelhäusern mit Satteldach stehen der Umsetzbarkeit  der vorliegenden Pla-
nung entgegen. Das Plangebiet der vorliegenden 3. beschleunigten Änderung „Sparkassen-
quartier 1. Bauabschnitt“ des BPlans 108G soll darum aus dem Geltungsbereich der ÖBV
Kernstadt Innenstadt ausgenommen werden. 

Das Plangebiet ist überwiegend von einem Sparkassengebäude geprägt, das - stilistisch an
das Bauhaus angelehnt - mit Flachdach, horizontaler Gliederung und kubischer Baukörper-
komposition errichtet wurde. Die Vorgaben der ÖBV Kernstadt Innenstadt zur Dachgestal-
tung werden vom bestehenden Sparkassengebäude nicht eingehalten.
Weiterhin befindet sich unmittelbar südwestlich der sich ebenfalls am Bauhausstil orientie-
rende und gelungene Rathausneubau der Stadt Neustadt a. Rbge. 
Eine entsprechende Vorprägung des Stadtbildes im Plangebiet und seiner Umgebung ist vor-
handen und soll an dieser Stelle erhalten bleiben. Auch gestalterisch an der klassischen Mo-
derne  orientierte  Bauten  tragen  zu  einem  lebendigen,  akzeptierten  und  ansprechenden
Stadtbild bei.

Mit der Umsetzung der Planungsziele geht eine stadträumliche Aufwertung des Areals einher
– insbesondere durch Entwicklung einer innerstädtischen Parkanlage mit Etablierung einer
Wegeverbindung vom neu gestalteten Sparkassenplatz zum Rathaus. Damit folgt die Pla-
nung Zielen des InSEK 20230 zur Attraktivierung der Wegeverbindungen zwischen Markt-
straße und neuem Rathaus und zur Beseitigung der hier bestehenden „Hinterhofsituation“. 

Nicht zuletzt ist zu beachten, dass die Gestaltungsvorgaben zu Dächern für die geplanten
Gebäude weder funktional, noch wirtschaftlich umsetzbar sind. Sollten diese Vorgaben auch
auf die vorliegende Planung angewendet werden müssen, ist es wahrscheinlich, dass diese
nicht umgesetzt würde. Dies kann mittel- bis langfristig zu Leerstand und damit zum Entste-
hen eines städtebaulichen Missstandes im Stadtzentrum führen. Auch die mit der Planung
angestrebte Aufwertung des Plangebietes und seiner Umgebung wäre gefährdet.

Aus den genannten Gründen wird es als sinnvoll und vertretbar angesehen, für die ÖBV
Kernstadt Innenstadt ein Teilaufhebungsverfahren durchzuführen, um das Plangebiet aus de-
ren Geltungsbereich herauszunehmen.
Der weit überwiegende Teil der Vorgaben der ÖBV Kernstadt Innenstadt steht den Planungs-
zielen nicht entgegen und soll im Plangebiet weiterhin gelten. Daher werden sie  durch Fest-
setzung einer entsprechenden ÖBV in die 3. beschleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1.
Bauabschnitt“ des BPlans Nr. 108 G integriert. Es werden insbesondere die Regelungen zur
Dachform (§ 4 - Dächer) um die Zulässigkeit von Flachdächern erweitert.
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2.5.5. Weitere Satzungen

Sanierungsgebiet „Innenstadt“
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Sanierungsgebietes „Innenstadt“ mit Förderrichtli-
nie der Stadt Neustadt am Rübenberge für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men im Sanierungsgebiet „Innenstadt“. Aus der Präambel: 

„Der  Modernisierungs-  und  Instandsetzungsbedarf  vieler  Gebäude in  der  Innenstadt  von
Neustadt am Rübenberge ist hoch und Investitionen in den Bestand sind dringend erforder-
lich, um die Wohn- und Aufenthaltsqualität und damit auch die Zentrumsfunktion der Innen-
stadt nachhaltig zu sichern und zum Erhalt der historischen Bausubstanz beizutragen.
Das Ziel der Stadt Neustadt am Rübenberge ist es daher, den Stadtkern zu einem attrakti-
ven, multifunktionalen und identitätsstiftenden Standort für Arbeiten, Wirtschaft, Wohnen, Bil-
dung und Kultur weiter zu entwickeln. 
Auch Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gilt es in dem Rahmen zu
forcieren. 
Um diese Ziele im Bereich der privaten Wohn- und Geschäftsgebäude zu unterstützen, wur-
den Fördermittel eingeworben und diese Förderrichtlinie erlassen.
…
Mit Aufnahme des Gebietes in die Städtebauförderung und Beschluss der Satzung durch
den Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge stehen in den kommenden Jahren u. a. Förder-
mittel  für  Modernisierungs-  und Instandsetzungsmaßnahmen an privaten Wohn- und Ge-
schäftsgebäuden sowie den Außenbereichen im Sanierungsgebiet zur Verfügung, wenn die
privaten Gebäude nach ihrer inneren oder äußeren Beschaffenheit Mängel oder Missstände
i.S.v.  § 177 BauGB aufweisen,  deren Beseitigung oder  Behebung durch Modernisierung
oder Instandsetzung möglich ist.
…
Um die Attraktivität des Wohnens in der Innenstadt zu steigern, sollen außerdem die Aufent-
haltsqualitäten im Wohnumfeld ausgebaut werden. Viele der Blockinnenbereiche sind heute
stark versiegelt. Durch Entsiegelung kann Platz für Grün und Aufenthalt (Freisitze, Terrassen
o.ä.) geschaffen und ein Beitrag zur Klimaanpassung geleistet werden.
Die grundlegenden Regelungen zur Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen an privaten Gebäuden werden in dieser vom Rat der Stadt Neustadt am Rü-
benberge beschlossenen Richtlinie geregelt.“

Mit der vorliegenden Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung eines neuen Sparkassengebäudes, eines Wohn- und Geschäftshauses sowie für eine
Parkanlage mit Zuwegungen/Erschließungsflächen geschaffen werden.
Von der Förderrichtlinie erfasst werden könnte die Umgestaltung und Entsiegelung des bis-
herigen Blockinneren im Bereich der geplanten Parkanlage als Beitrag zur Klimaanpassung,
als Modernisierungsmaßnahme von Außenbereichen und zur Steigerung der Aufenthaltsqua-
lität im Wohnumfeld. Zudem ist die Förderung der Neugestaltung der Oberflächen am Spar-
kassenplatz und der neuen öffentlichen Verkehrsfläche möglich.

Ablösesatzung
Weiterhin gilt für das Plangebiet die Satzung über die Ausgleichsbeträge für nicht herzustel-
lende  Kraftfahrzeugeinstellplätze  (Ablösesatzung)  vom 17.10.2012,  welche  die  Höhe  der
Ausgleichsbeträge zur Ablösung nicht nachgewiesener Stellplätze für Neubauten regelt.

Ergänzend sei erwähnt, dass mit der Novelle der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)
(Rechtskraft 01.07.2024) die Pflicht zur Schaffung notwendiger Kraftfahrzeug-Einstellplätze
bei neuen baulichen Anlagen für Wohnungen aufgehoben wurde. 
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2.6. Einzelfachliche Belange

2.6.1. Boden

Altlasten
Im Plangebiet besteht kein Verdacht auf Bodenbelastungen durch Altlasten. Aufgrund der
langjährigen innerstädtischen Nutzung des Plangebietes sind kleinräumige Verunreinigungen
des Untergrundes nicht völlig auszuschließen.
Die Baugrundverhältnisse sind im Rahmen von Baumaßnahmen zu untersuchen.

Kampfmittel
Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Kampf-
mittelbeseitigungsdienst Niedersachsen, hat eine Luftbildauswertung durchgeführt.
Mit Schreiben vom 18.09.2025 teilte das LGLN - Kampfmittelbeseitigungsdienst mit, dass
nach vollständiger Auswertung der vorliegenden Luftbilder keine Kampfmittelbelastung zu
vermuten ist.
Ein Kampfmittelverdacht hat sich somit nicht bestätigt. Schreiben und Ergebniskarte finden
sich im Anhang IV der Begründung.

2.6.2. Denkmalschutz

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Bodendenkmals Stadtmauer und Stadtbe-
festigung. Es ist mit archäologischen Bodenfunden zu rechnen, die Kulturdenkmale im Sinne
von § 3 Abs. 4 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) darstellen.
Das bedeutet, dass Erdarbeiten im Änderungsbereich in jedem Fall einer denkmalrechtlichen
Genehmigung gemäß § 13 NDSchG bedürfen.

Die Lage innerhalb eines Bodendenkmals und die hierzu zu beachtenden Vorgaben des
Denkmalschutzes werden nachrichtlich übernommen (siehe Pkt. 3.10 - Nachrichtliche Über-
nahmen).

2.6.3. Militärische Belange

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze gem. §
18a Luftverkehrsgesetz. Ebenso wird der Bauschutzbereich gem. § 12 (3) Ziffer 2 a LuftVG
des militärischen Flugplatzes Wunstorf berührt. Ferner befindet sich das Plangebiet im Inter-
essengebiet militärischer Funk.
Die zu beachtenden militärischen Belange werden nachrichtlich  übernommen (siehe Pkt.
3.10 - Nachrichtliche Übernahmen).

2.6.4. Vorbeugender Brandschutz

Für die Löschwasserversorgung im Plangebiet (Kerngebiet, max. viergeschossige Bauweise,
GRZ max. 3,7) sind gemäß der Technischen Regel des DVGW-Arbeitsblatts W405 bei einer
mittleren Gefahr der Brandausbreitung normgerechte Löschwasserentnahmestellen mit ei-
nem Leistungsvermögen von 192 m³/h (entspricht 3.200l/min) über 2 Stunden erforderlich.
Es wird angestrebt, das benötigte Löschwasser aus dem zentralen Leitungsnetz zu entneh-
men. Falls dessen Kapazitäten hierfür nicht ausreichen, sind dezentrale Löschwasserversor-
gungsstellen (z.B. Zisternen) mit erforderlichem Fassungsvermögen herzustellen und dauer-
haft zu erhalten.

2.6.5. Immissionsschutz

Für den Immissionsschutz ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Im-
missionsschutzgesetz – BImSchG) von zentraler Bedeutung. Zweck dieses Gesetzes ist es,
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Menschen,  Tiere  und  Pflanzen,  Boden,  Wasser,  Atmosphäre  sowie  Kultur-  und  sonstige
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher
Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
Betriebsbereiche im Sinne der „Störfallverordnung“ (12. BImSchV) sind im Geltungsbereich
nicht vorhanden und existieren auch nicht in relevanter Nähe zum Plangebiet. Eine Zulässig-
keit von sog. Störfallbetrieben ist nicht Gegenstand der Planung.
Mit der Entwicklung einer öffentlichen Parkanlage im Zuge der Planung wird ein positiver Bei-
trag für den Immissionsschutz durch Luftreinigung und Bindung von Staub und CO² in der
Luft statt.

Zur Beurteilung der auf den Geltungsbereich einwirkenden Immissionen werden die unmittel-
bar angrenzenden und die in der weiteren Umgebung liegenden, das Plangebiet betreffen-
den Nutzungen betrachtet. 
Zudem ist in den Betrachtungen zum Immissionsschutz maßgeblich, ob sich das Vorhaben in
die im Gebiet vorhandenen und geplanten Nutzungen einfügt.

Auf das Plangebiet einwirkende Immissionen
Beeinträchtigungen der Schutzansprüche von zulässigen Nutzungen in den festgesetzten
Kerngebieten ist nicht zu erwarten, da das Plangebiet von nutzungsgleichen Baustrukturen
umgeben ist. 
Zudem ist das Plangebiet allseitig von Bebauung umgeben, so dass aufgrund von deren ab-
schirmenden Wirkungen auch keine wesentlichen Beeinträchtigungen aus Schallimmissio-
nen zu erwarten sind.

Vom Plangebiet ausgehende Immissionen
Es  ist  nicht  zu  erwarten,  dass  infolge  der  Planung  Immissionen  entstehen,  welche  die
Schutzansprüche von bestehenden Nutzungen in der Umgebung wesentlich beeinträchtigen
können.

2.6.6. Klimaschutz

Der allgemeine Klimaschutz soll  auch in der Bebauungsplanung besonders berücksichtigt
werden (vgl. § 1 Abs. 5 u. 6 Nr. 7f BauGB), Festsetzungsgrundlage ist der § 9 Abs. 1 Nr. 23b
BauGB. 
Die vorliegende Planung leistet mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Neuanlage eines innerstädtischen Parks und der damit einhergehenden Flächenent-
siegelung einen Beitrag zur Klimaanpassung sowie CO²-Bindung durch Aufwuchs von Grün-
strukturen (insbesondere Gehölze). 
Damit wird der innerstädtischen Erwärmung entgegengewirkt und ein wertvoller Beitrag zum
Klimaschutz i.S.d. Klimaanpassung geleistet.

2.6.7. Artenschutz

Das Plangebiet befindet sich im innerstädtischen Bereich der Kernstadt und ist nahezu voll-
ständig bebaut bzw. versiegelt. Zur Umsetzung der Planung müssen daher die im Plangebiet
vorhandenen Gebäude und Flächenbefestigungen zunächst abgebrochen werden. 

Es ist zu beachten, dass auch für den Abriss von Gebäuden und Anlagen das Artenschutz-
recht (insbesondere § 44 BNatSchG) zu berücksichtigen ist. Dies gilt auch für nicht anzeige-
pflichtige Abbruchmaßnahmen.

Daher wurde eine Artenschutzprüfung durchgeführt, in der insbesondere abgeschätzt wurde,
ob das abzubrechende Bestandsgebäude Habitatpotenzial für geschützte Arten aufweist. Sie
diente der Erfassung des potenziellen Arteninventars und der Ermittlung möglicher vorha-
benbedingter Auswirkungen auf geschützte Tierarten. 
Darüber hinaus wurden der weitere Untersuchungsbedarf ermittelt und zu ergreifende Maß-
nahmen konzipiert. 
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Die Artenschutzprüfung wurde als Anhang I der Begründung beigefügt. Zusammenfassend
kommt die Artenschutzprüfung zu folgenden Ergebnissen:

Betroffene Artengruppen
Als Artengruppen für die ein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens oder eine Betroffen-
heit durch das Vorhaben nicht ausgeschlossen ist, wurden Fledermäuse und Vögel (Avifau-
na) identifiziert.

Die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Fledermäusen im und am Gebäude wird im Er-
gebnis von Ortsbegehungen als unwahrscheinlich eingeschätzt. Ein Vorkommen von Fleder-
mäusen in den Hohlräumen hinter den Fassadenplatten kann jedoch nicht gänzlich ausge-
schlossen werden.

Weiterhin konnten keine Brutstätten bzw. Nester von Vögeln festgestellt werden. Das Gebäu-
de wird lediglich als Ansitzwarte genutzt, sodass eine Betroffenheit von Brutvögeln durch den
Rückbau als sehr gering eingeschätzt wird. Bei der Ortsbegehung wurden ausschließlich ubi-
quitäre Vögel im Umfeld des Gebäudes festgestellt.

Für das Vorhaben sind aufgrund des vorgefundenen sehr geringen Artvorkommens und der
Habitatstrukturen keine weiteren Untersuchungen erforderlich. 

Empfohlene Maßnahmen zum Artenschutz
Da ein Vorkommen von Fledermäusen in den Hohlräumen hinter den Fassadenplatten nicht
gänzlich ausgeschlossen werden kann, sollten die Bleche über den Fassadenplatten im Zeit-
raum von Ende August bis Mitte Oktober abgenommen werden. 
Durch den Zeitraum kann ausgeschlossen werden, dass Wochenstuben und Winterquartiere
betroffen sein könnten.  
Es wird empfohlen, die Bleche händisch abzunehmen und die Arbeiten durch eine Umwelt-
fachliche Baubegleitung  begleiten  zu  lassen.  Sollten  entgegen  der  Erwartungen  Fleder-
mäuse  oder  andere gebäudebewohnende Arten (wie z. B. Haussperling) gefunden werden,
sind die Arbeiten zu unterbrechen und die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover
zu kontaktieren.  

Es wird empfohlen, das aktuelle Gebäudemanagement bis zum Beginn des Rückbaus unver-
ändert fortzusetzen, um das Gebäude im aktuellen Zustand zu erhalten und somit das Po-
tenzial für geschützte Arten gering zu halten.  

Die Maßnahmen sollten im Vorfeld mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde der Re-
gion Hannover abgestimmt werden.

Fazit 
Zur Umsetzung der Planung ist der Rückbau des Bestandsgebäudes der Sparkasse notwen-
dig. Das Bestandsgebäude ist in einem sehr guten, gepflegten Zustand und vollständig von
versiegelten Flächen umgeben.
Im Zuge der Ortsbegehung konnten keine Hinweise auf das Vorkommen geschützter Tier-
und Pflanzenarten festgestellt  werden.  Die Hohlräume hinter  den Fassadenplatten bieten
möglicherweise Potenzial für Fledermäuse. Es wird daher empfohlen, die Bleche vor den
Fassadenplatten unter Begleitung einer Umweltfachlichen Baubegleitung zu entfernen und
das aktuelle Gebäudemanagement bis zum Beginn des Rückbaus unverändert fortzuführen.
Bei Durchführung der beschriebenen Maßnahmen steht artenschutzrechtlich aus gutachterli-
cher Sicht einem Rückbau des Gebäudes nichts entgegen2. 

Zur planungsrechtlichen Sicherung und Umsetzung des Artenschutzes werden entsprechen-
de Maßnahmen zum Artenschutz festgesetzt.

2 M&P Ingenieurgesellschaft, Hannover 2025 "Bericht 251536 - Marktstraße 34 Neustadt am Rübenberge - Artenschutzprüfung
(ASP I)", siehe Anhang I
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2.7. Verfahren

Die 3. beschleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ des BPlans 108G soll
gem.  §  13a  BauGB  als  BPlan  der  Innenentwicklung  im  beschleunigten  Verfahren  ohne
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden.
Sie schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung einer Maßnahme
der Innenentwicklung im bestehenden Siedlungszusammenhang der Kernstadt von Neustadt
a. Rbge. Es wird kein zusätzlicher Flächenverbrauch, insbesondere landwirtschaftlicher Flä-
chen oder Flächen für den Wald, begründet.

Der  gesamte Geltungsbereich hat  eine Größe von rd.  3.800 m².  Der Schwellwert  für  die
Grundfläche von 20.000 m² i.S.d. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist somit nicht erreichbar.

Es wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
oder nach Landesrecht unterliegen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchti-
gung der Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs. 6 Ziffer 7 Buchstabe b) BauGB).

Die  3. beschleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ des BPlans 108G er-
füllt somit die Anforderungen des § 13a Abs. 1 BauGB an die Aufstellung als Bebauungsplan
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung.

Die Festsetzungen von Kerngebieten (MK) gem. § 7 BauNVO, Parkanlage und öffentlichen
Verkehrsflächen sind aus der Darstellung einer gemischten Baufläche (M) gem. § 1 Abs. 1
Nr. 2 BauNVO im  Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt. 
Damit wird dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB entsprochen. Eine Anpassung
des FNP auf dem Wege der Berichtigung ist somit nicht erforderlich.

3. Inhalt der Planung

3.1. Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 BauGB)

Kerngebiete MK1 und MK2 (§ 7 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 7 BauNVO, § 9 Abs. 2b BauGB)
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat am 13.05.2024 die Variante „Verbindender Solitär“
des Blockkonzepts Marktstraße/ Am kleinen Walle/ Entenfang als städtebauliches Entwick-
lungskonzept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen (siehe auch Pkt. 2.2.2 - Planungs-
rechtliche Ziele und Grundzüge der Planung).
Die vorliegende Planung setzt dieses Konzept planungsrechtlich durch Gliederung des Plan-
gebietes in zwei Kerngebiete (MK) gem. § 7 BauNVO um. Im Norden an der Marktstraße
wird ein Kerngebiet der Bezeichnung MK1 für den Solitärbau und den angrenzenden „Spar-
kassenplatz“ festgesetzt, räumlich davon getrennt im Süden ein Kerngebiet der Bezeichnung
MK2 an der Straße Entenfang.
Die Festsetzung von Kerngebieten (MK) wurde aus der Darstellung einer gemischten Bauflä-
che (M) im wirksamen FNP Stadt Neustadt a. Rbge. abgeleitet und entspricht somit dem Ent-
wicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB.

Textlich ausgeschlossen werden die regelhaft zulässigen Tankstellen im Zusammenhang mit
Parkhäusern und Garagen (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO) und ausnahmsweise zulässigen Tank-
stellen (§ 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) sowie Parkhäuser.
Durch das von Tankstellen und Parkhäusern verursachte Verkehrsaufkommen ist mit zusätz-
lichen Lärm- und Lichtimmissionen zu rechnen. Die derzeitige Situation im Quartier würde
sich verschlechtern und der Immissionsschutz für schutzbedürftige Wohnnutzungen in der
Umgebung  wäre  zumindest  beeinträchtigt.  Die  entspricht  nicht  den  städtebaulichen  Pla-
nungszielen für das Sparkassenquartier. 
Zudem ist der öffentliche Straßenraum für das aus Tankstellen und Parkhäusern zu erwar-
tende Verkehrsaufkommen nicht ausreichend dimensioniert.  Aus den genannten Gründen
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werden Tankstellen und Parkhäuser nicht zugelassen.

Alle anderen gem. § 7 BauNVO regelhaft  zulässigen Nutzungen werden zugelassen,  um
eine zukunftsfähige und robuste Nutzungsmischung zu ermöglichen. Entsprechend und auch
im Sinne der Klarheit der Zulässigkeiten werden die Nutzungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1-4 und
6 BauNVO explizit als zulässig festgesetzt.

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO wird für das MK 1 festgesetzt, dass Wohnungen erst ab dem
3. Obergeschoss (OG) und für das MK 2, dass Wohnungen ab dem 1. OG zulässig sind. Da-
mit wird der klassischen Nutzungsstruktur der europäischen Stadt entsprochen – geschäftli-
che und öffentliche Nutzungen im Erdgeschoss, Wohnen in den Geschossen darüber. Diese
Nutzungsstruktur überwiegt in der näheren Umgebung und prägt den Innenstadtbereich der
Kernstadt.
Die Zulässigkeit von Wohnungen im MK 1 erst ab dem 3. OG legt den Fokus für diesen Be-
reich verstärkt  auf eine geschäftlich/gewerbliche Nutzung direkt an der Marktstraße.  Dies
entspricht  auch  den  in  der  Umgebung vorhandenen  Nutzungen  und  dem Charakter  der
Marktstraße als traditionelle Hauptgeschäftsstraße der Kernstadt.

Zulässigkeit von Vergnügungsstätten gem. BPlan Nr. 167 „Vergnügungsstätten“
Die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten richtet sich nach den Festsetzungen des rechts-
kräftigen BPlans Nr. 167 „Vergnügungsstätten“, der u.a. auch für den Geltungsbereich des
BPlans Nr. 108 G und dessen vorliegende 3. beschleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1.
Bauabschnitt“ gilt. 
I.S.d. umfassenden Information von Bürgern, Behörden und Bauherren werden die Festset-
zungen des  BPlans Nr. 167 zitiert.

3.2. Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB)

Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 19 BauNVO)
I.S.d. effektiven Ausnutzung der knapp umrissenen Baufelder des MK1 und MK2 wird eine
maximale GRZ von 1,0 festgesetzt.

Geschossfläche und Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 20 Abs. 2, 3 BauNVO)
Für den Bereich des MK1 wird eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 3,7 festgesetzt. Damit
werden die Orientierungswerte für die GFZ gem. § 17 BauNVO an dieser Stelle überschrit-
ten.
Die Überschreitung ist wegen der herausgehobenen stadträumlichen Bedeutung des Solitärs
an der städtebaulich bedeutenden Platzfolge Heini-Nülle-Platz – Sparkassenplatz – Markt-
platz vertretbar und erforderlich.
Zum einen ist auf die GFZ von 3,7 auf der sparsam festgesetzten Fläche des MK1 von rd.
590 m² erforderlich, um einen entsprechend markanten Baukörper zuzulassen. Damit wird
das  heute  schon  prägende  und  stadträumlich  identitätsgebende  Motiv  des  „Sparkassen-
turms“ aufgegriffen und i.S.d. des mit der vorliegenden Planung umzusetzenden städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes (Variante „Verbindender Solitär“) weiter entwickelt:
Die künftig hier zulässige Bebauung akzentuiert als verbindender Solitär sichtbar den mittle-
ren der stadträumlich bedeutenden Plätze an der Marktstraße und leitet konzeptgemäß über
zum bereits umgesetzten Stadtbaustein „Marktstraße Süd“ mit dem Rathausneubau.
Zum anderen ergibt sich der konkrete Wert von 3,7 für die GFZ  aus den räumlichen Anforde-
rungen an einen modernen Verwaltungsbau. Neben der identitätsgebenden stadträumlichen
Funktion wird damit eine Obergrenze definiert, welche aus heutigen Raumansprüchen abge-
leitet ist und die nachhaltige städtebauliche Weiterentwicklung der bisher vorhandenen Nut-
zung ermöglicht.

Im Bereich des MK2 wird unter Einhaltung der Orientierungswerte gem. § 17 BauNVO eine
maximale GFZ von 3.0 umgesetzt. Damit wird die Umsetzbarkeit der Planungsziele an dieser
Stelle gewährleistet.
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Ergänzend ist zu beachten, dass die künftig insgesamt zulässige bauliche Dichte im Plange-
biet gegenüber dem heutigen Zustand aufgrund der ebenfalls angestrebten Entwicklung ei-
ner Parkanlage sinken wird - trotz der Überschreitung der Orientierungswerte im MK1 - und
bezogen auf das gesamte Plangebiet die Orientierungswerte gem. § 17 BauNVO einhält:

Flächengröße GFZ Zulässige Geschossfläche

Kerngebiet MK 1 590 m² 3,7 2.183 m²

Kerngebiet MK 2 1.580 m² 3,0 4.740 m²

Summe: 6.923 m²

Das Plangebiet hat eine Gesamtfläche von 3.229 m². Bei voller Ausschöpfung der zulässigen
Geschossfläche in Summe von 6.923 m² ergibt sich eine auf das Plangebiet bezogene GFZ
von 2,1. Diese bauliche Dichte ist als städtebaulich verträglich anzusehen.

Ergänzend wird festgesetzt, dass die zulässige Geschossfläche um die Flächen von Gara-
gen und Stellplätzen, die unterhalb der Geländeoberfläche errichtet werden, erhöht werden
kann, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Damit soll planungsrechtlich zur Lö-
sung der Stellplatzprobleme im südlichen Innenstadtbereich beigetragen werden.

Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und § 20 Abs. 1 BauNVO)
In den festgesetzten Kerngebieten MK 1 und MK 2 sollen maximal 4 Vollgeschosse zulässig
sein. Diese Vorgabe orientiert sich an den Geschosszahlen der unmittelbaren Umgebung.

Höhe baulicher Anlagen (§§ 18 Abs. 1 und 16 Abs. 6 BauNVO)
Um unmaßstäbliche Baustrukturen zu vermeiden, sollen sich die künftigen Gebäudehöhen
an den in der Umgebung vorhandenen Baustrukturen orientieren. Referenzgebäude sind die
Marktstraße 35 und das bestehende Sparkassengebäude.  Die  Traufhöhe des Gebäudes
Marktstraße 35 beträgt nach Ermittlung durch Vermesser vor Ort3 ca. 14,29 m, die Firsthöhe
ca. 17,69 m. Die Höhenermittlung wurde als Anhang II in die Begründung worden. Das be-
stehende Sparkassengebäude hat eine Höhe von 20 m.
Im MK1 soll die Oberkante baulicher Anlagen maximal 19,5 m betragen. Diese Höhe liegt gut
einen halben Meter unterhalb der Höhe des jetzigen Sparkassengebäudes. Die Traufhöhe
soll maximal 16 m erreichen. Damit liegen hier die maximalen Höhenwerte zwar über denen
des Referenzgebäudes Marktstraße 35, jedoch ist zu beachten, dass das 5. Geschoss des
Sparkassengebäudes ein Technikgeschoss ist, das als Staffelgeschoss ausgebildet werden
soll und kein Vollgeschoss darstellt.
Von der Marktstraße aus steht somit die Attika über dem 4. OG im Vordergrund. Diese wird
maximal bei 16,50 Höhe liegen und bewegt sich damit zwischen Traufhöhe (14,29 m) und
Firsthöhe (17,69 m) des Referenzgebäudes Marktstraße 35. Das Gebäude bildet zur Markt-
straße und zur Straße Entenfang stadträumlich prägnante und dominierende Giebel aus, so
dass zu beiden Straßenräumen die Firsthöhe maßgebend ist.

Vorschlag zur Fassadengestaltung an der Marktstraße

3 Aufmaß 19.08.2025, Dipl. Ing. Björn Ansorge, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Neustadt a. Rbge.
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Da der Sparkassenplatz an der Marktstraße erhalten bleiben soll,  liegt die Gebäudeflucht
des neuen Sparkassengebäudes ca. 6,5 m zurückgesetzt und die Attika damit im Bereich der
Firstlinie der Marktstr. 35 (Giebel Entenfang). 
Mit einer maximalen Höhe der Attika von 16 m wird die Firsthöhe des Gebäudes Marktstr. 35
(17,69 m) um rd. 1,7 m unterschritten. Dies reduziert die stadträumliche Wirkung erheblich.
Die künftige Gebäudehöhe wird daher als geringer als das Referenzgebäude wahrgenom-
men werden. 
Die Überschreitung der Traufhöhe des Referenzgebäudes (14,29 m) durch die max. Höhe
der Attika von 16 m ist als nicht wesentlich für den Stadtraum anzusehen, weil die maßgebli-
che Referenzhöhe durch den dominierenden Giebel von 17,69 m vorgegeben wird. Diese
wird deutlich unterschritten.

Im MK 2 wird als maximale Traufhöhe 13,5 m und als maximale Oberkante baulicher Anla-
gen 17 m festgesetzt. Die maximale Traufhöhe liegt damit deutlich unter der Traufhöhe des
Gebäudes Marktstr. 35 (14,29 m); die maximale Oberkante baulicher Anlagen ebenfalls deut-
lich unterhalb der Firsthöhe des Referenzgebäudes (Höhe Giebel Entenfang: 17,69 m). 

Insbesondere im Zusammenspiel mit der durch die Planung zu erwartenden starken Aufwer-
tung des bestehenden Gebietscharakters – Stichworte Reduzierung der bisherigen Baumas-
se, Anlage eines öffentlichen Parks mit Aufenthaltsqualitäten, Schaffung attraktiver Wegever-
bindungen zum Rathaus, Oberflächensanierung und -gestaltung, Flächenentsiegelung sowie
Etablierung von Grünstrukturen in der Innenstadt i.S.d. der Klimaanpassung – ist daher zu
erwarten, dass sich die Planung sehr gut in den Stadtraum einfügt.

Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten nicht für technische Aufbauten wie z.B.
Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen, wenn sie um das Maß ihrer Höhe von den
Umfassungswänden des darunter liegenden Geschosses zurückgesetzt sind. Damit werden
die notwendigen technischen Aufbauten / Anlagen ermöglicht, ohne stadträumlich negativ in
Erscheinung zu treten.

3.3. Staffelgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Um die stadträumlich wichtige Ausbildung eines zurückgesetzten Staffelgeschosses für das
künftige Sparkassengebäudes planungsrechtlich zu sichern, wird für das Kerngebiet MK1
festgesetzt, dass Staffelgeschosse hier um mindestens 2 m hinter die Außenwände zurück-
treten müssen.  Damit  wird das notwendige Staffelgeschoss ermöglicht,  ohne dass es im
Stadtraum als unmaßstäblich wahrgenommen wird.
Ausgenommen hiervon sollen nur die für die vertikale Erschließung notwendigen Anlagen
wie Treppenhaus und Fahrstuhl unter der Bedingung sein, dass diese nicht an der Seite der
Marktstraße angeordnet werden und maximal 1/3 der Fassadenbreite einnehmen. 
So wird zum einen gewährleistet, dass die für den Sparkassenplatz angestrebte stadträumli-
che Wirkung erreicht wird (niedrigere Attika steht im Vordergrund). Zum anderen stellt die
Beschränkung auf maximal 1/3 der Fassadenbreite sicher, dass das künftige Treppenhäuser
sich baulich unterordnen.

Für Staffelgeschosse im Kerngebiet MK2 wird festgelegt, dass diese entlang der Straße En-
tenfang um mindestens 2 m zurückgesetzt  sein müssen.  Durch das so festgeschriebene
Mindestmaß des Zurücktretens wird der künftige Stadtraum an der recht schmalen Straße
Entenfang positiv beeinflusst. Auch hier tritt somit die niedrigere Attika in den Vordergrund
und es werden die Belichtungsverhältnisse im Straßenraum werden verbessert,

3.4. Bauweise und Baugrenzen

Abweichende Bauweise (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)
Städtebaulicher Rahmen für die vorliegende Planung ist die Variante „Verbindender Solitär“
des Konzeptes für den Block Marktstraße/ Am kleinen Walle/ Entenfang von 2023/24. Die
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Variante „Verbindender Solitär“ ist mit dem Beschluss als städtebauliches Entwicklungskon-
zept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB verbindliche Vorgabe für die bauliche Entwicklung im
Plangebiet. 

Per Definition ist ein Solitär in der Architektur ein frei stehendes Gebäude, dass sich in der
Konzeption von den umgebenden Gebäuden abhebt und so architektonische und stadträum-
liche Wirkung entfaltet. Ein Solitär steht also für sich, er fügt sich gerade nicht in die in der
Umgebung vorhandenen Strukturen ein. Im Plangebiet wird diese Wirkung insbesondere für
den geplanten Neubau am stadträumlich bedeutsamen „Sparkassenplatz“ an der Marktstra-
ße angestrebt.

Um das stadträumliche PlanungszieI  umzusetzen,  welches mit  dem städtebaulichen Ent-
wicklungskonzept „Verbindender Solitär“ vorgegeben ist, muss das künftige Gebäude an der
Marktstraße Abstände zur benachbarten Bebauung einhalten, denn andernfalls wäre es kein
Solitär.  Eine  geschlossene  Bauweise,  wie  ansonsten  prägend  im  Innenstadtbereich  der
Kernstadt, entspräche daher nicht den vorgegebenen städtebaulichen Entwicklungszielen. 

Aber auch die bauordnungsrechtlichen Vorgaben zu Abstandsflächen sind für eine Umset-
zung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Verbindender Solitär“ nicht einhaltbar. In
der baulich dichten Kernstadt wären die bauordnungsrechtlich notwendigen Abstände zur
Nachbarbebauung zu groß, um die Nutzbarkeit des künftigen Gebäudes zu gewährleisten -
insbesondere, weil sich Abstandsflächen nicht überdecken dürfen. Daher soll für das Kernge-
biet MK1 abweichende Bauweise festgesetzt werden.
Auch für das Kerngebiet MK 2 soll abweichende Bauweise festgesetzt werden. Dies ist erfor-
derlich, da aufgrund der für den Solitär im MK1 städtebaulich notwendigen Abstände keine
geschlossene Bauweise festgesetzt  werden kann.  Offene Bauweise kommt aufgrund der
nach Norden zum MK1 und nach Osten zur Straße „Entenfang“ (Mitte der öffentlichen Ver-
kehrsfläche) nicht einhaltbaren bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen nicht in Frage. Zu-
dem ist zu beachten, dass insbesondere die Bestandsbebauung am Entenfang 3, 4 und 5
untereinander ebenfalls die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen nicht einhält. Eine ge-
wisse Vorprägung ist in der Umgebung also vorhanden, so dass sich die Festsetzung abwei-
chender Bauweise hier einfügen würde.

Zur  Umsetzung  der  mit  dem städtebaulichen Entwicklungskonzept  „Verbindender  Solitär“
vorgegebenen Planungsziele wird daher gem. § 22 Abs. 4 BauNVO als abweichende Bau-
weise festgesetzt, dass in den Kerngebieten MK1 und MK2 die Abstandsvorschriften der Nie-
dersächsischen Bauordnung (NBauO) nicht anwendbar sind. Gebäude und bauliche Anlagen
können somit mit beliebigem Grenzabstand oder auch auf der Grenze des Baugrundstückes
errichtet werden.

Baugrenzen (gem. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)
Die Baugrenzen werden i.S.d. stadträumlichen Planungsziele (Platzfolge Heini-Nülle-Platz -
Sparkassenplatz - Marktplatz) im MK 1 so gelegt, dass die Fläche des „Sparkassenplatzes“
an der Marktstraße nicht  mit  Gebäuden überbaut  werden kann.  Ansonsten verlaufen die
Baugrenzen im Westen, Süden und Norden entlang der Abgrenzung des MK 1. Im MK 2 lie-
gen alle Baugrenzen auf  dessen Abgrenzung.  Damit  wird auf  den sparsam bemessenen
Kerngebieten gewährleistet, dass die für eine wirtschaftliche Umsetzung notwendige über-
baubare Fläche zur Verfügung steht.

3.5. Verkehrsflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen
An der Westgrenze des Plangebietes an der Straße Entenfang werden für die Umsetzung
der Planung nicht benötigte Zwickelflächen der bestehenden Flurstücke als öffentliche Stra-
ßenverkehrsflächen festgesetzt. Diese werden der öffentlichen Straße Entenfang zugeschla-
gen. 
Zum einen entsteht so eine durchgehende Straßenflucht und zum anderen wird der recht be-
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engte öffentliche Straßenraum im Entenfang auf diese Weise vergrößert. Dies ist günstig im
Bereich der Einmündung der Pfarrgasse, da so die Befahrbarkeit insbesondere für Müll- und
Rettungsfahrzeuge in den Entenfang erheblich verbessert wird. 
Die  als  öffentliche  Straßenverkehrsfläche  festgesetzten  Zwickelflächen  müssen  entspre-
chend ins Eigentum der Stadt Neustadt a. Rbge. übergehen.

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Zwischen dem festgesetzten MK 1 und der westlich an das Plangebiet angrenzenden Be-
bauung sowie dem festgesetzten MK 2 im Süden wird eine öffentliche Verkehrsfläche der
Zweckbestimmung „verkehrsberuhigte Mischfläche“  festgesetzt.  Damit  werden die  städte-
baulich-konzeptionell  vorgegebenen  Wegeverbindung  Marktstraße  /  Rathaus  /  Entenfang
und die notwendigen Abstände um den Solitär am Sparkassenplatz planerisch umgesetzt.
Die Fläche soll als verkehrsberuhigte Mischfläche gestaltet werden, um dem Fuß- und Rad-
verkehr im Anschluss an die Fußgängerzone in der Marktstraße den Vorrang einzuräumen
und gleichzeitig Anfahrten zu Liefer-, Ver- und Entsorgungszwecken sowie für Anlieger zu
gewährleisten.

3.6. Grünflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Dem städtebaulichen Entwicklungskonzept  „Verbindender Solitär“  folgend wird im Bereich
zwischen MK 2 bzw. der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche der Zweckbestimmung
„verkehrsberuhigte Mischfläche“ und der Straße Am Kleinen Walle eine öffentliche Grünflä-
che der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. Zusammen mit dem angrenzenden 2.
Bauabschnitt bildet diese öffentliche Grünfläche den gemäß städtebaulichem Entwicklungs-
konzept hier vorgesehenen innerstädtischen Park.
Konzeptgemäß wird die entstehende Grünfläche einen großen Beitrag zum Ausbau des in-
nerstädtischen Grüns und zur Klimaanpassung leisten. Außerdem werden auch hier neue
Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Flächen für Spiel und Bewegung geschaffen, die in der In-
nenstadt derzeit weitestgehend fehlen.
Weiterhin wird durch die im künftigen Park umzusetzenden Wege die angestrebte Verbesse-
rung und Attraktivierung der fußläufigen Verbindung Marktstraße / Rathaus / Entenfang um-
gesetzt.

Für die öffentliche Grünfläche wird konkretisierend hinsichtlich der angestrebten neuen Auf-
enthaltsmöglichkeiten bzw. Flächen für Spiel und Bewegung textlich festgesetzt, dass sämtli-
che Anlagen, die der Nutzung als Aufenthaltsbereich dienen, zulässig sind.

3.7. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6
BauGB) 

Im Norden des Plangebiets wird der Bereich des MK1, der an die Marktstraße grenzt, als mit
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche zugunsten der Allgemeinheit festge-
setzt. Damit wird die öffentliche Zugänglichkeit für den stadträumlich bedeutenden „Sparkas-
senplatz“ gesichert. Dies ist notwendig, da sich die Fläche in Privateigentum (Sparkasse) be-
findet und auch bleiben soll.

3.8. Maßnahmen zum Artenschutz (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB i.V.m.
§ 39 Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG)

Um die gültigen Vorgaben des § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG in der Planung zu berücksichti-
gen, werden auf Basis der Ergebnisse des Artenschutzberichtes (Anhang I der Begründung)
folgende Festsetzungen in die Planung übernommen:

Kontrolle hinsichtlich geschützter Arten
Die Bleche über den Fassadenplatten des abzubrechenden Sparkassengebäudes sind im
Zeitraum von Ende August bis Mitte Oktober im Beisein einer Umweltfachlichen Baubeglei-
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tung händisch zu entfernen. 
Das aktuelle Gebäudemanagement des abzubrechenden Sparkassengebäudes ist bis zum
Beginn des Rückbaus unverändert fortzuführen.
Die Maßnahmen sind im Vorfeld mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde der Regi-
on Hannover abzustimmen.

Vorgehen beim Auffinden geschützter Arten
Sollten unter den Fassadenplatten oder anderswo im Gebäude geschützte Arten vorgefun-
den werden, d.h. es werden belegte oder unbelegte Quartiere oder Tiere geschützter Arten
nachgewiesen, ist dies der Unteren Naturschutzbehörde durch den Investor mitzuteilen und
das weitere Vorgehen abzustimmen.
In diesem Fall sind Baumaßnahmen oder bauvorbereitende Maßnahmen unverzüglich zu un-
terbrechen und dürfen erst nach Freigabe durch die Untere Naturschutzbehörde fortgeführt
werden.

3.9. Örtliche Bauvorschrift (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 5 NBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der rechtskräftigen "Örtlichen Bauvorschrift über An-
forderungen an bauliche Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung des Stadt- und Straßenbildes
der Kernstadt Neustadt am Rubenberge“ vom 30.05.2006, Stand 1. Änderung, rechtskräftig
seit 14.12.2006 (ÖBV Kernstadt Innenstadt).
Wie im Pkt. 2.5.4 erläutert und begründet, soll das Plangebiet aus dem Geltungsbereich der
ÖBV Kernstadt  Innenstadt  herausgelöst  werden.  Hierzu wird parallel  ein  entsprechendes
Teilaufhebungsverfahren durchgeführt.

Die Vorgaben der ÖBV Kernstadt Innenstadt, welche den Planungszielen nicht entgegenste-
hen, sollen im Plangebiet weiterhin gelten. Daher werden sie durch Festsetzung einer ent-
sprechenden ÖBV in die 3. beschleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“
des BPlans Nr. 108 G integriert und um für die Planung anzuwendende Regelungen ergänzt.

Unverändert übernommen werden die Vorgaben zu Werbeanlagen (§ 2 der ÖBV Kernstadt
Innenstadt), Ordnungswidrigkeiten (§ 7 der ÖBV Kernstadt Innenstadt). Weiterhin werden die
Rechtsvorschriften (§ 6 der ÖBV Kernstadt Innenstadt) redaktionell aktualisiert.

Zur  Umsetzung  der  mit  dem städtebaulichen Entwicklungskonzept  „Verbindender  Solitär“
vorgegebenen Planungsziele werden die Vorgaben zu Fassaden und Dächern modifiziert
bzw. teilweise entfallen einzelne Festlegungen, die dem Entwicklungskonzept entgegenste-
hen. Dies ist insbesondere notwendig, um das Planungsziel der Ausbildung eines Solitärs
umsetzen zu können. 
Wie schon erwähnt, ist ein Solitär in der Architektur ein frei stehendes Gebäude, dass sich in
der Konzeption von den umgebenden Gebäuden abhebt und so architektonische und stadt-
räumliche Wirkung entfaltet. Ein Solitär steht also für sich, er fügt sich gerade nicht in die in
der Umgebung vorhandenen Strukturen ein. Im Plangebiet wird diese Wirkung gem. städte-
baulichen Entwicklungskonzept „Verbindender Solitär“ insbesondere für den geplanten Neu-
bau am stadträumlich bedeutsamen „Sparkassenplatz“ an der Marktstraße angestrebt.

Nachstehend eine Übersicht, aus der hervorgeht, welche Vorgaben übernommen oder modi-
fiziert wurden bzw. zur Umsetzung der Planungsziele entfallen mussten.

ÖBV Kernstadt Innenstadt
(Stand 1. Änderung)

ÖBV in der 3. beschl. Änd. BPlan 108G
„Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“

§ 2 Werbeanlagen 
 

1. Werbeanlagen sind nur an der Stätte
der Leistung zulässig.

- wird übernommen:
 

§ 1 - Werbeanlagen
 

1. Werbeanlagen sind nur an der Stätte
der Leistung zulässig.
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2. Werbeanlagen sind nur bis zur Fens-
terbrüstung  1.  Obergeschoss  zuläs-
sig. 
Bei  geschäftlichen  Einrichtungen  in
Obergeschossen sind für diese Wer-
beanlagen  bis  zur  Deckenebene  di-
rekt  über der geschäftlichen Einrich-
tung zulässig. 
An baulichen Anlagen ohne Fenster-
brüstung  im  1.  Obergeschoss  bzw.
freistehend sind Werbeanlagen bis zu
einer Höhe von 4,50 m über der an-
grenzenden  Geländeoberfläche  zu-
lässig.
 

3. Jede  geschäftliche  Einrichtung  darf
pro  Gebäudefront  Flachwerbeanla-
gen  mit  einer  insgesamt  maximalen
Ansichtsfläche von 1,5 qm anbringen.
Bei Werbeanlagen, die aus durchbro-
chenen  Einzelbuchstaben/Einzelbe-
reichen  bestehen,  oder  bei  vorkra-
genden Werbeanlagen mit  mehreren
Ansichtsflächen  darf  die  Ansichtsflä-
che je  geschäftliche Einrichtung und
Gebäudefront maximal 3,0 qm betra-
gen.
Besitzt eine geschäftliche Einrichtung
eine  größere  zugehörige  Gebäude-
breite als 10 m, so vergrößert sich die
zulässige  Ansichtsfläche  der  Werbe-
anlagen für je angefangene 5 m um
1,5 qm. 
Bei  der  Verwendung von vorkragen-
den  Werbebannern  vergrößert  sich
die zulässige Ansichtsfläche um den
Faktor 1,5. 
Freistehende  Werbeanlagen  dürfen
eine maximale Ansichtsfläche von 3,0
qm besitzen.
 

4. Werbeanlagen oberhalb der Fenster-
brüstung 1. Obergeschoss sind nur in
Gestalt  von  durchbrochenen  Einzel-
buchstaben/Einzelzeichen  und  vor-
kragenden  Werbebannern,  die  ihre
Unterkante nicht  oberhalb der Fens-
terbrüstung  1.  Obergeschoss  besit-
zen, zulässig. 
 

5. Bei selbstleuchtenden Werbeanlagen
darf der Werbeträger nicht als Licht-
quelle dienen, hiervon ausgenommen
sind  Werbeträger  im  Farbton  weiß.
Werbeanlagen mit wechselndem oder

 

2.  Werbeanlagen sind nur bis zur Fens-
terbrüstung  1.  Obergeschoss  zuläs-
sig. 
Bei  geschäftlichen  Einrichtungen  in
Obergeschossen sind für diese Wer-
beanlagen  bis  zur  Deckenebene  di-
rekt  über  der  geschäftlichen Einrich-
tung zulässig.
An baulichen Anlagen ohne Fenster-
brüstung  im  1.  Obergeschoss  bzw.
freistehend sind Werbeanlagen bis zu
einer Höhe von 4,50 m über der an-
grenzenden  Geländeoberfläche  zu-
lässig.
 

3. Jede  geschäftliche  Einrichtung  darf
pro Gebäudefront Flachwerbeanlagen
mit  einer  insgesamt  maximalen  An-
sichtsfläche von 1,5 qm anbringen. 
Bei Werbeanlagen, die aus durchbro-
chenen  Einzelbuchstaben/Einzelbe-
reichen  bestehen,  oder  bei  vorkra-
genden Werbeanlagen mit  mehreren
Ansichtsflächen  darf  die  Ansichtsflä-
che je  geschäftliche Einrichtung und
Gebäudefront maximal 3,0 qm betra-
gen. 
Besitzt eine geschäftliche Einrichtung
eine  größere  zugehörige  Gebäude-
breite als 10 m, so vergrößert sich die
zulässige  Ansichtsfläche  der  Werbe-
anlagen für je angefangene 5 m um
1,5 qm. 
Bei  der  Verwendung von vorkragen-
den  Werbebannern  vergrößert  sich
die zulässige Ansichtsfläche um den
Faktor 1,5. 
Freistehende  Werbeanlagen  dürfen
eine maximale Ansichtsfläche von 3,0
qm besitzen.
 

4. Werbeanlagen oberhalb der Fenster-
brüstung 1. Obergeschoss sind nur in
Gestalt  von  durchbrochenen  Einzel-
buchstaben/Einzelzeichen  und  vor-
kragenden  Werbebannern,  die  ihre
Unterkante nicht  oberhalb der Fens-
terbrüstung  1.  Obergeschoss  besit-
zen, zulässig.
 

5. Bei selbstleuchtenden Werbeanlagen
darf der Werbeträger nicht als Licht-
quelle dienen, hiervon ausgenommen
sind Werbeträger im Farbton weiß. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder
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sich bewegendem Licht sind unzuläs-
sig. 
 

6. Besonders ausgestaltete Gebäudetei-
le, wie z. B. Teile des Fachwerkgerüs-
tes, Inschriften und ornamentale Aus-
bildungen,  dürfen  nicht  überdeckt
werden. 

 

7. Das vollflächige Bekleben von Fens-
ter und Türen ist unzulässig. Werbe-
anlagen  sind  hier  in  Gestalt  von
durchbrochenen  Einzelbuchstaben  /
Einzelzeichen zu verwenden. 
 

8. Bei Sonderverkäufen, Schützen- und
Stadtfesten, die maximal eine Woche
dauern,  gelten  die  Absätze  1  bis  7
nicht. Dieses Privileg gilt für jede ge-
schäftliche Einrichtung für insgesamt
maximal 4 Wochen pro Kalenderjahr.

sich bewegendem Licht sind unzuläs-
sig.
 

6. Besonders ausgestaltete Gebäudetei-
le, wie z. B. Teile des Fachwerkgerüs-
tes, Inschriften und ornamentale Aus-
bildungen,  dürfen  nicht  überdeckt
werden. 

 

7. Das vollflächige Bekleben von Fens-
ter und Türen ist unzulässig. Werbe-
anlagen  sind  hier  in  Gestalt  von
durchbrochenen  Einzelbuchstaben  /
Einzelzeichen zu verwenden. 
 

8. Bei Sonderverkäufen, Schützen- und
Stadtfesten, die maximal eine Woche
dauern,  gelten  die  Absätze  1  bis  7
nicht. Dieses Privileg gilt für jede ge-
schäftliche Einrichtung für insgesamt
maximal 4 Wochen pro Kalenderjahr. 

§ 3 - Fassaden und ihre Elemente
 

1. Gebäude,  deren  Straßenfront  mehr
als 15 m beträgt, müssen durch Vor-
und Rücksprünge in der Fassade in
einzelhausähnliche Abschnitte geglie-
dert sein.

§ 2 - Fassaden und ihre Elemente
 

- entfällt

 
 

2. Die  Außenwände der  Gebäude  sind
in einem einheitlichen Material aus-
zubilden. 

Zulässig ist die Verwendung roter bis
rotbrauner  (Farbtöne  3016,  3000,
3002, 3013, 3011 und 3009 des Farb-
registers RAL 840 HR) Vormauerzie-
gel  oder  ein  glatter,  unstrukturierter
Außenputz. 
Bis zu einem Viertel der Mauerwerks-
flächen  dürfen  mit  einem  anderen
Material versehen werden, sofern es
mit  dem dominierenden Material  ge-
mäß Satz 2 abgestimmt ist. 
 

- wird modifiziert:
 

1. Außenwände
Die Außenwände von Gebäuden dürfen nur
in  Ziegel-/Klinkermauerwerk,  glattem  un-
strukturiertem  Außenputz,  Naturstein,
Holzverkleidung  oder  Fachwerkbauweise
mit Ziegel- und/oder Putzausfachung aus-
geführt werden.

Es sind für  Ziegel- / Klinkermauerwerk nur
folgende Farbtöne zugelassen:

- Rot  bis  Rotbraun  im  Rahmen  des
RAL-Farbregisters 2001, 2002, 3000,
3002, 3013, 3016.

Es  sind  für  Putzaußenwände und -ausfa-
chungen folgende Farbtönen zugelassen:

- Beige  oder  Weiß  im  Rahmen  des
RAL-Farbregisters 1001, 1002, 1013,
1014, 1015, 9001, 9002, 9003,

- Hellgrau im Rahmen des RAL-Farbre-
gisters 7035, 7044, 7047, 9006, 9018.

 

Es sind für  Wände und -wandbekleidungen
in  Naturstein und Holz folgende Farbtönen
zugelassen:
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- Beige  oder  Weiß  im  Rahmen  des
RAL-Farbregisters 1001, 1002, 1013,
1014, 1015, 9001, 9002, 9003,

- Grau oder  Hellgrau  im Rahmen des
RAL-Farbregisters 7001, 7004, 7030,
7032, 7035, 7036, 7044, 9018.

Es sind für  Holzbalken bei  Fachwerkbau-
weise folgende Farbtöne zulässig:

- Rottöne im Rahmen des RAL-Farbre-
gisters 3004, 3007, 3009,

- Blautöne im Rahmen des RAL-Farb-
registers  5003,  5004,  5008,  5011,
5014, 5020,

- Grüntöne im Rahmen des RAL-Farb-
registers  6008,  6009,  6011,  6014,
6015, 6020, 6022,

- Grautöne  im  Rahmen des  RAL-Far-
benregisters 7015, 7031, 7035, 7038,

- Brauntöne im Rahmen des RAL-Far-
benregisters 8003, 8011, 8016, 8017,
8019, 8022, 8028,

- Schwarz- und Weißtöne im Rahmen
des RAL-Farbenregisters 9004, 9005,
9011, 9017, 9018.

 

 

3. Die Gliederung des Gebäudes durch
seine  Wandöffnungen,  Pfeiler  o.  ä.
muss  zwischen  den  einzelnen  Ge-
schossen abgestimmt sein. 

Wandöffnungen im Erdgeschoss dür-
fen eine Breite von 5,00 m nicht über-
schreiten. 

Schaufenster  sind  nur  im  Erdge-
schoss zulässig.
Liegen die Schaufensteröffnungen in
der  Außenwand,  müssen  die  Schei-
ben  ein  stehendes  Format  besitzen
(höher als breit).
Schaufenster  und  Türen  sind  durch
mindestens 16 cm breite Pfosten von-
einander zu trennen.

Sonstige  Fensteröffnungen  über  0,5
qm lichte Größe müssen ein stehen-
des Format haben.

- wird übernommen:
 

2. Fassadengliederung
Die  Gliederung  des Gebäudes  durch seine
Wandöffnungen, Pfeiler o. ä. muss zwischen
den einzelnen Geschossen abgestimmt sein.

- entfällt

- wird übernommen:
Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zuläs-
sig. 
Liegen die Schaufensteröffnungen in der Au-
ßenwand, müssen die Scheiben ein stehen-
des Format besitzen (höher als breit). 

Schaufenster und Türen sind durch mindes-
tens  16  cm  breite  Pfosten  voneinander  zu
trennen.

- entfällt

4. Bewegliche  Sonnendächer  (Marki-
sen) dürfen nur bis in Höhe der Brüs-
tungskante  des  1.  Obergeschosses

- wird übernommen:
3. Untergeordnete Fassadenbauteile
Bewegliche Sonnendächer (Markisen) dürfen
nur bis  in  Höhe der Brüstungskante des 1.
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angebracht werden. 

§ 2 Abs. 2 d gilt sinngemäß. 

5. Mit  Ausnahme von Schleppmarkisen
dürfen  die  beweglichen  Sonnendä-
cher nur die zugehörige Wandöffnung
überspannen.

6. Vordächer sind in der Achse der die
Wandöffnung  trennenden  Bauteile
(Pfeiler, Stützen u. ä.) durch Material-
wechsel, Vor- und Rücksprünge o. ä.
zu gliedern.
 

Obergeschosses angebracht werden. 

- entfällt

- wird übernommen:
 

Mit  Ausnahme von Schleppmarkisen dürfen
die beweglichen Sonnendächer nur die zuge-
hörige Wandöffnung überspannen. 

Vordächer sind in der Achse der die Wandöff-
nung trennenden Bauteile (Pfeiler, Stützen u.
ä.)  durch  Materialwechsel,  Vor-  und  Rück-
sprünge o. ä. zu gliedern.

 

§ 4 - Dächer
 

1. Die  Gebäude  sind  mit  Ausnahme
von  Nebenanlagen   und   Garagen
als  Giebelhäuser mit  Satteldach in
einer Neigung von 35 bis 50 Grad
zu errichten, wobei die Giebelseite ei-
ner öffentlichen Verkehrsfläche zuzu-
ordnen  ist.  Gebäudeabschnitte  ge-
mäß § 3 Abs. 1 sind entsprechend zu
gestalten.

- wird modifiziert:
 

§ 3 - Dächer
 

1. Für Gebäude sind  nur Flachdächer
oder Satteldächer zulässig. Dies gilt
nicht für Nebengebäude, Nebenanla-
gen und Garagen.
Im  festgesetzten  Kerngebiet  MK  2
sind  Flachdächer  zu  begrünen.  Bei
Nutzung  von  Photovoltaik-Anlagen
kann auf die Dachbegrünung verzich-
tet werden.

2. Gebäude mit  Satteldächern  sind  als
Giebelhäuser in einer Neigung von 35
bis  50 Grad zu errichten,  wobei  die
Giebelseite  einer  öffentlichen  Ver-
kehrsfläche zuzuordnen ist. 

 

 

2. Als Dacheindeckung sind rote bis rot-
braune  Dachpfannen  zulässig,  wie
sie den Farbtönen 3016, 3000, 3002,
3013, 3011 und 3009 des Farbregis-
ters RAL 840 HR entsprechen.

- wird  für  geneigte  Dächer  übernom-
men:
 

3. Als  Dacheindeckung  von geneigten
Dächern (Satteldächer) sind rote bis
rotbraune Dachpfannen zulässig, wie
sie den Farbtönen 3016, 3000, 3002,
3013, 3011 und 3009 des Farbregis-
ters RAL 840 HR entsprechen.
 

 

§ 5 - Sonstige Regelungen 
 

1. Auf jedem Baugrundstück ist nur eine
sichtbare  Antennenanlage  zulässig,
welche von der Straßenfront des Ge-
bäudes  einen  Mindestabstand  von
6,00 m einhalten muss.

2. Nicht  überbaute Flächen der Grund-

- wird übernommen:
 

§ 4 - Sonstige Regelungen 
 

3. Auf jedem Baugrundstück ist nur eine
sichtbare  Antennenanlage  zulässig,
welche von der Straßenfront des Ge-
bäudes  einen  Mindestabstand  von
6,00  m  einhalten  muss. Nicht  über-
baute Flächen der Grundstücke sind

Seite 32 von 37



Neustadt am Rübenberge

3. beschleunigte Änderung „Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt“ 
des BPlan Nr. 108G „Innenstadt“, Kernstadt Stand: Februar 2026

stücke sind mit Platten oder Pflaster-
belägen zu versehen, soweit sie nicht
gemäß § 14  NBauO als  Grünfläche
oder gärtnerisch angelegt.

 

mit  Platten  oder  Pflasterbelägen  zu
versehen,  soweit  sie  nicht  gemäß §
14 NBauO als Grünfläche oder gärt-
nerisch angelegt.

 

 

§  6  -  Hinweis  auf  sonstige  Rechtsvor-
schriften 

 

1. Die sonstigen Vorschriften des öffent-
lichen  Baurechts  bleiben  unberührt,
das  gilt  insbesondere  für  die  Vor-
schrift  des Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetzes  (NDSchG)  vom
30. Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517), zu-
letzt  geändert  durch  Gesetz  vom
05.11.2004 (Nds. GVBl. S. 451) über
den Denkmalschutz.

2. Entsprechend § 56 Abs. 2 i.  V. m. §
85 NBauO kann von den Vorschriften
dieser Örtlichen  Bauvorschrift   eine
Ausnahme  erteilt  werden,  wenn  die
notwendigen   Voraussetzungen  vor-
liegen.

- wird redaktionell aktualisiert:
 

§  5  -  Hinweis  auf  sonstige  Rechtsvor-
schriften 

 

1. Die sonstigen Vorschriften des öffent-
lichen  Baurechts  bleiben  unberührt,
das  gilt  insbesondere  für  die  Vor-
schrift  des Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetzes  (NDSchG)  vom
30. Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 12. Dezember 2023 (Nds.
GVBl.  S.  289)  über  den  Denkmal-
schutz.

2. Entsprechend § 66 Abs.  1,  2 und 6
NBauO  kann  von  den  Vorschriften
dieser  Örtlichen  Bauvorschrift  eine
Abweichung,  Ausnahme oder Befrei-
ung erteilt werden, wenn die notwen-
digen Voraussetzungen vorliegen.

 

 

§ 6 - Ordnungswidrigkeiten 
 

1. Ordnungswidrig handelt  gemäß § 91
Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder
fahrlässig  gegen  die  Bestimmungen
dieser  örtlichen  Bauvorschrift  ver-
stößt.
 

2. Ordnungswidrigkeiten können mit  ei-
ner Geldbuße von bis zu 500.000,00
EUR geahndet werden.

- wird übernommen:
 

§ 6 - Ordnungswidrigkeiten 
 

3. Ordnungswidrig handelt  gemäß § 80
Abs. 1-5 NBauO, wer vorsätzlich oder
fahrlässig  gegen  die  Bestimmungen
dieser  örtlichen  Bauvorschrift  ver-
stößt.
 

4. Ordnungswidrigkeiten können mit  ei-
ner Geldbuße von bis zu 500.000,00
EUR geahndet werden.

 

3.10. Nachrichtliche Übernahmen (gem. § 9 Abs. 6 BauGB)

3.10.1. Militärische Belange

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze gem. §
18a Luftverkehrsgesetz und befindet sich im Interessensgebiet militärischer Funk. Zudem
wird der Bauschutzbereich gem. § 12 Abs. 3 Ziffer 2a LuftVG des militärischen Flugplatzes
Wunstorf berührt. 
Sofern bei der Errichtung der Gebäude/Anlagen der Einsatz eines Baukrans notwendig wird,
ist gem. § 15 i.V.m. § 12 LuftVG die Genehmigung der militärischen Luftfahrtbehörde erfor-
derlich.  Die genannten Vorgaben zu den zu beachtenden militärischen Belangen werden
nachrichtlich übernommen.
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3.10.2. Archäologischer Denkmalschutz

Die Lage des gesamten Plangebietes innerhalb eines Bodendenkmal sowie die diesbezüg-
lich zu beachtenden, nachstehend aufgeführten Vorgaben des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes (NDSchG) werden nachrichtlich übernommen:

Da dringend mit dem Auftreten archäologischer Funde oder Befunde zu rechnen ist, bedür-
fen sämtliche Erdarbeiten im Änderungsbereich einer denkmalrechtlichen Genehmigung ge-
mäß § 13 in Verbindung mit § 12 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG). Die
Genehmigung ist im Vorfeld bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu bean-
tragen und wird nur unter Auflagen und Bedingungen erteilt.
Auf die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 NDSchG (Veranlasserprinzip) wird ausdrücklich hinge-
wiesen. 
Des Weiteren wird darauf  aufmerksam gemacht,  dass die Durchführung von Erdarbeiten
ohne denkmalrechtliche Genehmigung eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem Buß-
geld geahndet werden kann (§ 35 NDSchG).

4. STÄDTEBAULICHE KENNWERTE 

Kerngebiet (MK)

- MK1:    590 m²
(GFZ 3,7, Geschossfläche: 2.283 m²)

- MK2: 1.580 m²
(GFZ 3.0, Geschossfläche: 4.740 m²)

ca. 2.170 m² = 67%

Öffentliche Verkehrsflächen

- Öffentliche Straßenverkehrsfläche:         72 m²

- Öffentliche Verkehrsfläche,
Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“:  414 m²

ca. 486 m² = 15%

Öffentliche Grünflächen
Zweckbestimmung „Parkanlage“

ca. 573 m² = 18%

Plangebiet insgesamt: ca. 3.229 m² = 100%

Aufgestellt:
Dipl. Ing. Frank Ziehe
Braunschweig, im Februar 2026
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5. Anhang

Anhang I   – Artenschutzprüfung
Anhang II  – Höhenermittlung Marktstraße 35
Anhang III – Unverbindlicher Bebauungsvorschlag
Anhang IV – Negativbescheid Kampfmittelüberprüfung
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VERFAHREN
 

Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in der Sitzung vom 27.10.2025 die
Aufstellung der 3. beschleunigte Änderung "Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt" des Bebau-
ungsplans Nr. 108 G als BPlan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB im beschleunigten
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss und die Aufstellung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wurden am 01.11.2025 in der Regionalausgabe
für Neustadt der Hannoversche Allgemeine Zeitung/Neue Presse ortsüblich bekannt gemacht.
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB erfolgte vom 04.11.2025
bis einschließlich 18.11.2025 durch Veröffentlichung im Internet und öffentlicher Auslegung im
Rathaus, An der Stadtmauer 1, 31535 Neustadt a. Rbge.

Veröffentlichung und Behördenbeteiligung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in der Sitzung vom 27.10.2025 die
Veröffentlichung und die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 3. beschleunigte Änderung
"Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt" des Bebauungsplans Nr. 108 G gem. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und öffentlichen Auslegung wur-
den am 01.11.2025 in der Regionalausgabe Neustadt a. Rbge. der Hannoverschen Allgemei-
nen Zeitung / Neue Presse ortsüblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass während der
Auslegungsfrist sich jedermann über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung unterrichten und sich innerhalb der Auslegungsfrist zur Planung äußern kann.

Der Entwurf der 3. beschleunigte Änderung "Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt" des Bebau-
ungsplans  Nr.  108  G  wurde  gemäß  §  3  Abs.  2  BauGB  in  der  Zeit  vom  19.11.2025  bis
23.12.2025 mit der Begründung im Internet veröffentlicht. Zusätzlich wurden die Entwurfsunter-
lagen in dieser Zeit im Rathaus, An der Stadtmauer 1, 31535 Neustadt a. Rbge. öffentlich aus-
gelegt.

Zu dem Entwurf der 3. beschleunigten Änderung "Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt" des Be-
bauungsplans Nr. 108 G wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.11.2025 bis 23.12.2025 beteiligt.

Neustadt a. Rbge., den 05.03.2026

(LF)

gez. Dominic Herbst
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in der Sitzung vom 05.03.2026 die 3. beschleunigte
Änderung "Sparkassenquartier  1.  Bauabschnitt"  des Bebauungsplans Nr.  108 G gem. § 10
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung hat an der Beschlussfassung teilge-
nommen.

Neustadt a. Rbge., den 05.03.2026

(LF)

gez. Dominic Herbst
Bürgermeister



Ausfertigung
Die 3. beschleunigte Änderung "Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt" des Bebauungsplans Nr.
108 G, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B) und
der Örtlichen Bauvorschrift (Teil C), wird hiermit ausgefertigt.

Neustadt a. Rbge., den 05.03.2026

(LF)

gez. Dominic Herbst
Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zur 3. beschleunigte Änderung "Sparkassenquartier 1. Bauabschnitt"
des Bebauungsplans Nr. 108 G wurde am 10.03.2026 gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB in
der Regionalausgabe Neustadt a. Rbge. der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung / Neue Pres-
se öffentlich bekannt gemacht. 
Die 3. beschleunigte Änderung "Sparkassenquartier" des Bebauungsplans Nr. 108G ist damit
am 10.03.2026 in Kraft getreten. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen gem. § 215 BauGB
und weiterhin auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB
hingewiesen worden.

Neustadt a. Rbge., den 17.03.2026

(LF)

gez. i.A. Meike Kull
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-

ten Verfahrens- oder Formvorschriften,
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,
- nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Fehler und
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nicht geltend ge-

macht worden.

Neustadt a. Rbge., den .................

(Siegel)

.................................................
Bürgermeister




